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67h
Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren.
Prag, den l. April 1949.
Nr. Z
h
An
a
die Abteilungen I und II,
.d.d.
p
sämtliche Gruppen (außer Mähren).
n61s
Betrifft: Ausführungsbestimmungen der V.O. über die Ausübung der
Strafgerichtsbarkeit im Protektorat Böhmen und Mähren
vom 14.4.1939 (R.G.Bl. I. S. 754).
„In der Verordnung über die Ausübung der Strafgerichtsbarkeit im ..
Protektorat Böhmen und Mähren vom 14.4.1939 (RcBlI S. 754) ist
bestimmt:
§ 17
(1) Ist in einem Gebäude, einem Raum oder einer Anlage, die den
Zwecken der deutschen Wehrmacht oder einer Dienststelle des
Reichs, der NSDAP oder einer ihrer Gliederungen oder den
Zwecken des NSFK dienen, eine Straftat begangen worden, die
gemäß § l4 nach dem Strafrecht des Protektorats zu ahnden
ist, so sind zur Untersuchung und Entscheidung die deutschen
Strafverfolgungsbehörden zuständig, sofern sie nicht die
Sache an die Strafverfolgungsbehörden des Protektorats abge-
ben.
(2) Der Rcichsprotektor bestimmt, auf welche Gebäude, Räume und
Anlagen Abs. 1 Anwendung findet.
§ 22
(1) In einem Gebäude, einem Raum oder ciner Anlage, die den
Zwecken der deutschen Wehrmacht oder einer Dicnststelle des
Reichs, der NSDAP oder einer ihrer Gliederungon oder den
Zwecken des NSFK diencn, dürfen die Sicherheitsbohörden des
Protektorats Amtshandlungen nur mit vorheriger Zustimmung der
deutschen Dienststellen vornchmen.
(2) Die hierfür zuständige Dicnststelle bestimmt der Reichspro-
tektor.
Es ist beabsichtigt, die zu diesen Vorschriftcn er-
forderlichen Ausführungsbestimmungen alsbald zu crlassen.
Ich bitte um gefällige umgehende Mitteilung an die
Gruppe Justiz, welche Gcbäude, Räume und Anlagen für eine Regc- .
lung im Sinne des § l7 Abs. 1 aaO. für ihren Bercich (cinschließ-
lich der nachgeordneten Dienststellen) in Vorschlag gebracht wer-
den. Dabei bitte ich jcdoch von einer Einzclaufzählung dor be- '
nutzten Gebäude, Räumc und Anlagen abzusehen, viclmchr cine all-
gomcine Fassung dcr zu crlassenden Vorschrift in Vorschlag zu
bringen



Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

- Nr.Z Pers. -

$\

An

≠, d , d.

a) die Herren Abteilungsleiter I und II,

/.614.40.

b) sämtliche Gruppen - einschl. der Gruppe Mähren -,

c) den Befehlshaber der Ordnungspolizei,

d) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

e) die Herren Oberlandräte in Böhmen,

f) die Herren Oberlandräte in Mähren

(d.d.Gruppe Mähren),

Mit der Leitung der Gruppe Forst- und Holzwirtschaft

und Jagdwesen ist der Landforstmeister F r a n c k e be-

auftragt worden.

Im Auftrage:

gez.Dr.v.Burgsdorff,

Ryglaubigtt

tuwl,

Regierungssekretär.

Nachrichtlich an:

g) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

h) das Büro des Herrn Staatssekret

i) das Büro des Herrn Unterstaatss



Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Prag,den 3.April 1940
-Nz.Z.Verw.273/40 -
=
An
a) die Herren Abteilungsleite
b) sämtliche Gruppen (einsch)
c) die Herren Oberlandräte
(für Mähren d.d.Gruppe
Betrifft: Notstandsbeihilfen
E. sind mir in letzter Ze
Gewährung von Notstandsbeihil
den onne daß zuvor meine Ent
lilfergrundsätze für die Reichs-
r die Beihilfefähigkeit von Kosten
tiftzähne,Platten.und Brückenar-
llung meine Entscheidung herbei-
st ein Zahnbild (Zahnschema) mit
esehenen Ersatzarbeiten und die
Landrat benannten deutschen Arz-
Legen, wonach der Zahnersatz in
ar Verhütung von Krankheiten oder
sundheit unbedingt erforderlich
Kosten für Zahnersatzarbeiten sind nur beihilfefähig,wenn
der Voranschlag die Genehmigung der über die spätere Beihilfe
entscheidenden Dienststelle auf Grund ärztlicher Begutachtung
gefunden hat, Kosten für Zahnersatzarbeiten, die ohne diese
Genehmigung ausgeführt sind, können nur mit Zustimmung des
Reichsministers der Finanzen berücksichtigt werden, die nur
beim Vorliegen ganz besonderer Umstände erwartet werden kann.
Die Mehrkosten bei Verwendung von Edelmetall bei Zahner-
satzarbeiten sind nur dann beihilfefähig, wenn eine Kiefer-
oder Zahnbettverletzung vorliegt, die nach ärztlicher - nicht
zahnärztlicher - Bescheinigung die Verwendung von Edelmetall
notwendig macht. In der Regel wird sich die ärztliche Beschei-
nigung, die für den Zahnersatz nach Absatz 2 sowieso notwen-
dig ist, auch auf die Notwendigkeit der Verwendung von Edel-
metall erstrecken können.
Anträge auf Notstandsbeihilfen für Zahnersatz (nicht Zahn-
heilung) ohne meine vorherige Zustimmung können künftig nicht
mehr berücksichtigt werden.
Im Auftrage:
gez.Dr.Piesbergen,
Beglaubigt:
mum
Nachrichtlich an:
Regierungssekretär.
d
das Büro des Herrn Reichsprotektors,
e
das Büro des Herrn Staatssekretärs,



Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag,den 3.April 1940

- Nr.Z Pers. -

An

a) die Herren Abteilungsleiter I und II,

b) sämtliche Gruppen - einschl. der Gruppe Mähren -,

c) den Befehlshaber der Ordnungspolizei,

d) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

e) die Herren Oberlandräte in Böhmen,

f) die Herren Oberlandräte in Mähren

(d.d.Gruppe Mähren),

Mit der Leitung der Gruppe Forst- und Holzwirtschaft

und Jagdwesen ist der Landforstmeister F r a n c k e be-

auftragt worden.

Im Auftrage:

gez.Dr.v.Burgsdorff,

Ryglaubigt:

Tucse,

Regierungssekretär,

Nachrichtlich an:

g) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

h) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

i) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

F.a..

/ 614.40.

11DI



DER REICHSPROTEKTOR
Prag, den 4.April 1940.
in Böhmen und Mähren
Nr. Z/40.
An
a/ die Herren Abteilungsleiter I und II,
b/ sämtliche Gruppe, ausschliesslich Gruppe Mähren.
Der Verlag der deutschen Tageszeitung für das Protektorat
Böhmen und Mähren "DER NEUE TAG" hat mitgeteilt, das leider
nur wenige Beamte und Angestellte meiner Behörde Bezieher
dieser Zeitung seinen.
Er hat gebeten, auf den Bezug dieser Zeitung entsprechem
hinzuweisen.
In Vertretung:
gez.K.H. Fra n k
Baglaubigt:
Nachrichtlich an:
Tuau
das Bürc des Herrn Reichsprotektors,
das Büro des Herrn Staatssekretärs,
Regierungssekretär.
das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.
T
TD1
≠.c.d
/_1514.40



DER REICHSPROTEKTOR

Prag, den 5. April 1940.

in Böhmen und Mähren

Z - 281/40

An

a/ die Herren Abteilungsleiter I und II

b/

alle Gruppen

c

die Herren Öberlandräte in Böhmen

d

die Herren Oberlandräte in Mähren

d.d.Hd. der Gruppe Mähren

den Herrn Befehlshaber der Sicherheitholizei.Prag.

f/

 den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei.Prag.

Der Deutsche Kulturverband in Prag betreibt die Pro-

paganda für die unter der Bezeichnung "Kulturverbandszünder"

und "Deutsche Schulzünder" auf dem Markt befindlichen Zünd-

hölzer. Der Deutsche Kulturverband erhält für den Verkauf

jeder Kiste einen verhältnismässig geringen Betrag, der für

Zwecke der Deutschtumsförderung Verwendung findet.

Aus diesem Grunde wird der Ankauf der genannten

Zündhölzer allen Reichsbediensteten hierdurch empfohlen.

Die Gefolgschaftsmitglieder sind in geeigneter Weise hiervon

in Kenntnis zu setzen.

Jm Auftrag

gez.Dr.von Burgsdorff

/Beglaubigt:

Hse,

Regierungssekretär.

Nachrichtlich an_:

den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten

das Büro des Herrn Reichsprotektors

das Büro des Herrn Staatssekretärs

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

Y, /44 40
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P_r96_1a.
Hotel Chapeau rouge
Jakubska Ecke Stupartska
Weinstube Rudolf Pick
Karoline Svetla-gasse 1.
Weindiele Maroko
Jilskagasse 4 Jilska.
Kabarett Sektpavillon
Fischgasse
Bar
Postillion
Langegasse Dlouha
Lokal
Dales
Liliengasse 12 Liliova.
11
Kucera
Liliengasse 16
Liliova.
#
Fod Hvedzou
Zeltnergassee16
Celetna.
"
Staromestska Pesage
Koklmarkt
Uhelny trh.
91
Snehurka
Skorepka (6)
Skorepke
"
U Danielu
Havelgasse5
Havelska
a
U Fiakru
Stupartgasse8
Stupartska
1:
U Jiraku
Ledergasse 4
Kozni
46
U Novaku
Zeltnergasse 2 Celetna.
11
U Pavku
Kostecna 3
Kosteena
"
U Pavouka
Zeltnergasse 17 Celetna.
"
U Pestenu
Theingasse 6
Tynske.
"1
U škabu
Obstmarkt
Cvoeny trh.
i1
0
"
15
"
"
is



of

Konviktgasse 24

Konviktska

Lokal

V Kreme

Karlsgasse

23

Karlova.

"

V Nebi

Rosengasse

7

Ruzova.

11

V Raji

Naprstekgasse 11 Naprstkova.

11

Zatisi

Langegasse 47 Dlouha Frida.

14

Münchener Keller

Husgasse 6

Husova

11

Vocilka

Kralodverska

13

Lurion

Tyn 6.

15

5 Tunel

:

Karlsgasse 2e.

11

Staromestsky



-LE_Q_8_2-
100% vinarna V Tunich 2
V Tunich
Weinstube
Skala
Iutzovgasse 5
Lutzoveva
1
17
U Sovu
Na Zborenci
La Zborenci.
B 39
Nekazanka 5
Nekazanka
:
11
U Rytiru
Schulgasse
Skolni
Weindiele
heenaka
Tanzlokal
2
a
2
:
:
meekach.
Gastlokel
ke nan
11
1
asloama.te
55
Reduta
~
a
-
-
Kaffee
Casinc de Paris Gerstengasse 1o Jeena.
11
U Pecenku
Tischlergasse 1 'fruhlarska
11
U Zezulku
Petersgasse 13 Petrska.
Automat
U Chmelu
Am Forie 29 Na Povic
Lokal
Hxacinta
fenzelsplatz 41
"
Julis
Henzelsplatz.



Cl

196_3

Kolibrik

Ujezd 20

Ujezd.

Weinstube

"

Tokio

Kleinseitnerplatz Malos=

transke nam

Tanzlokal

U Konicka

Prokopgasse

Prokepova.

U MOdre Hvezdy

Ujezd

Ujezd

\s

Idyla

Zberovska 3

Zborovska

Bar

U Stesti

Flussgasse 5

Riena 5

Gasthaus

U Pekle

Kampeinsel

Na Kampa

"1

11

V Laznich

Badgosse

Prag_4.

Gasthaus

Lilie

Pohorelee

Er96Zi..

Gasthaus

Eva

Hermanova 971 Hermanova

1

Paktoria Habermengasse 11



_Preg_17...

Kaffec

E

Holetschekgassc 124

“

Gasthaus

#1

17

Hf

:

a

11

U Flechove

Tivovarska 5

Breuhausgasse

#

U Vedelnal.

Vaclavka 475

Vaclavka

Weinstube

U Dobiasu

Bubenetsch

Beleredistrasse22

4

U Schindelazu

*

Korunovacni

Krönungsgasse 7

11

U Jardy

17

Kamenicka 49

Kamenicka 49
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Prag, den 9. April 1940

Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Nr. Z. Pers.

An

a) den Herrn Abteilungsleiter I und II

b) sämtliche Gruppen - einschließlich Gruppe Mähren

c) die Herren Oberlandräte in Böhmen

d) die Herren Oberlandräte in Mähren

-durch die Gruppe Mähren-

e) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei

f) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei.

Die Leitung der Gruppe Verkehrswesen habe ich

ab 1. April l94o dem Oberreichsbahnrat Walther D a n c o

übertragen.

gez, Freiherr von Neurath

Beglaubigt:

fauuser,

Rogierungssekretär

Nachrichtlich:

An

g) das Büro des Herrn Reichsprotektors

h) das Büro des Herrn Staatssekretärs

i) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

j) den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten.

TD1
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DER REICHSPROTEKTOR

Prag, den 15.April 1940.

in Böhmen und Mähren

Nr.Z-295/40

An

a/ die Herren Abteilungsleiter I und II

b/ sämtliche Gruppen

C

die Herren Oberlandräte in Böhmen

a/

die Herren Oberlandräte in Mähren

durch die Gruppe Mähren

e/ den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei

f/ den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspoliz

verkeh

hält u

Pfings

bedien

auch z

Angest

er Pfingstzeit, insbesondere während der Zeit vom

s l5. Mai einschließlich jede unnötige Reise zu unter-

. Urlaub darf in dieser Zeit nur in besonders begrün-

Fällen gewährt werden.

Jm Auftrag

gez.Dr.von Burgsdorff

Roglaubigt:

Museus



/Regierungssekretär.

Nachrichtlich an:

a) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

F

b) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

.d.d.

c) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

/2/4.40.



25
Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren.
Prag, den l6. April 194o.
Nr. Z
An
a)
die Herren Abteilungsleiter I und II,
b
sämtliche Gruppen einschließlich Gruppe Mähren,
c
die Herren Oberlandräte in Böhmen,
d)
die Herren Oberlandräte in Mähren d.d.Gruppe Mähren.
Abschrift.
Der Reichsminister des Imern
Nr. II SB 1344/40
Berlin, den 8. April 194o.
6221
7
An den
Herrn Reichsverkehrsminister.
≠.u.d.
Betrifft: Feldgraue Beamtenuniform.
h2/5.40.
Auf Ihr Schreiben vom 26.3.194o - 57.565 Uskd
(K) - teile ich Ihnen, zugleich im Namen des Herrn Staats-
ministers und Chefs der Präsidialkanzlei des Führers und
Reichskanzlers, folgendes mit :
Ihrem Wunsche, eine Übergangsregelung zu tref-
fen, ist insofern bereits entsprochen, als in den ehemals
polnischen Ostgebieten für die feldgraue Beamtenuniform eine
Auftragefrist von 3 Monaten, d.h. bis zum l.Juli l94o, vom
Führer genehmigt worden ist. Ich verweise hierzu auf das den'
Obersten Reichsbehörden in den nächsten Tagen zugehende Rund-
schreiben sowie auf meinen Ihnen bereits durch Abdruck mitge-
teilten Runderlass an die nachgeordneten Behörden meines Ge-
schäftsbereichs vom 27.3.194o - II SB. 1116 II1/4o - 6221 -
(RMBliV.S. 617).
Im übrigen hat der Führer alle weiteren Vorschlä-
ge, insbesonde soweit sie auf Beibehaltung der Schulterstücke
hinzielen, abgelehnt. Dies gilt u.a. auch für den in der Uni-
formvorschrift vom 8.3.194o - RGBl. I S. 463 - festgelegten '
Kreis der zum Tragen der (blauen oder feldgrauen) Uniform be-
rechtigten Beamten. Der Führer, auf dessen persönliche Initia-
tive die neue Uniformvorschrift zurückgeht, erwartet die un-
verzügliche und genaue Durchführung der neuen Bestimmungen;'
Beamte, die jetzt unbefugt noch die alte Uniform tragen, ha-
ben disziplinarische Bestrafung zu gewärtigen.
An
die Obersten Reichsbehörden,
den Herrn Preuß. Ministerpräsidenten,
den Herrn Preuß. Finanzminister,
den Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,
den Herrn Generalgouverneur für die besetzten polnischen Gebiete
Abschrift übersende ich zur gefälligen Kennt-
nisnahme
\D1



2 a

Kenntnisnahme.

In Vertretung

2

gez. Pfundtner

Betrifft: Beamtenuniform.

Abschrift des Schreibens des Reichsministers'

des Innern vom 8.4.194o - Nr. II SB 1344/4o - übersen-

6221

de ich zur Kenntnis und Beachtung.

Im Auftrage

gez. Dr. Piesbergen

Beglaubigt:

Mulu,

Begierungssekretär.

Nachrichtlich an:

e

das Büro

des Herrn Reichsprotektors,

f

das

Büro

des Herrn Staatssekretärs,

g)

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

vnitra

43095
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DER REICHSPROTEKTOR

Prag, den 17.April 1940

in Böhmen und Mähren

Nr.Z.

An

a) die Herren Abteilungsleiter I und II,

b) die Gruppen ( inschliesslich Gruppe Mähren),

c) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspelizei,

d) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

e) die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren.

Es liegt Veranlassung vor, darauf hinzuweisen, dass private

Ferngespräche der Beamten und Angestellten bei der Fernsprechvermitt-

lung ausdrücklich als Privatgespräche anzumelden sind, damit die

Kosten dieser Privatgespräche von den betreffenden Beamten und Ange-

stellten eingezogen werden können.

Dieser Hauserlass ist allen Reichsbediensteten bekannt zu

geben.

Im Auftrage

gez. Dr.Piesbergen

Beglaubigt:

Juse.

Regierungssekretär.

Nachrichtlich an:

f) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

g) das Büro des Herrn Staatseekretärs,

h) das Büro des Herrn Unter

i) den Herrn Wehrmachtbevol
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DER REIC

in Böhme

Prag, den 17. April 1940.

Nr. Z Pe

An

die Herren Abteilungsleiter I und II,

sämtliche Gruppen (einschliesslich Gruppe Mähren),

sämtliche Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,

$\r}$

den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,

.c.d.

den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amts.

5214.40.

Betrifft: Musterung der Jahrgänge 1904 und 1905.

Nach dem Runderlass des Rei hsminister

vom 20.März 1940 ist die Erfassung und Musterung

jahrgänge 1904 und 1905 umgehend durchzuführen.

Da die Meldepflicht der Dienstpflichti

torat Böhmen und Mähren noch nicht geregelt ist,



DER REICHSPR

in Böhmen un

Nr. Z - H.B.

Herren Abteilungsleiter I und II,

tliche Gruppen (ausschließlich Gruppe Mähre

'ft: Postzustellung an den Führer des SD-

Leitabschnitts Prag.

Die Postsendungen an den Führer des SD-



36

ag,den 26.April 1940

Betrifft: Persönliche Schreiben an den Oberlandrat in Par-

dubitz.

Der kcmmissarische Oberlandrat in Pardubitz, Landrat Dr.

Schultz von Dratzig, hat mir mitgeteilt, daß er immer wieder

Erlasse erhält, die die persönliche Anschrift des früheren

Oberlandrats Hacker tragen.

Unter Bezugnahme auf meinen Runderlaß vom 20.Februar 1940

- Nr.Z 54 120 - weise ich nochmals darauf hin, daß Landrat

Dr.Schultz von Dratzig seit dem 5.Februar 1940 das Oberland-

ratsamt Pardubitz kommissarisch leitet.

Im Auftrage:

gez.Dr.Piesbergen

Beglaubigt:

auslu

/Regierungssekretär.

Nachrichtlich an:

f) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

g) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

h) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,

i) den Herrn Wehrmachtsbevollmächtigten.

\D1
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Der Reichsprotektor

Prag, den 29. April 1940.

in Böhmen und Mähren.

Nr. Z - 315/40.

t.a.d.

An

a) die Abteilungen I und II,

1.415.40.

b) alle Gruppen einschließlich Gruppe Mähren.

Betrifft: Fachschaftswalter im Reichsbund der Deutschen Beamten.

Der Kreisamtsleiter für Beamte der NSDAP in

Prag hat den Pg. Regierungsrat Walter Müller kommissarisch

mit der Wahrnehmung der Geschäfte eines Fachschaftswalters

im Reichsbund der Deutschen Beamten e.V. für die Behörde

des Reichsprotektors bestellt.

Ich gebe hiervon Kenntnis mit der Bitte, alle

Beamten in geeigneter Form zu unterrichten.

In Vertretung

gez. K.H. F r a n k

Beglaubigt:

Musuu

Kegierungssekretär.

Nachrichtlich an:

c) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

d) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

e) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

$\  }$



DER REICHSPROTEKTOR
in Böhmen und Mähren
Prag, den 29. April 1940.
Nr. Z - H/B/40.
An
a) die Herren Abteilungsleiter I und II,
b) sämtliche Gruppen (ausschl.Gruppe Mähren),
c) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,
d) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei.
Abschrift.
DER OBERLANDRAT IN BRÜNN
-
A 101/1
Brünn, den 22. April 1940.
Waisenhausgasse 7-19.960.
An
den Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren
in P ra g.
Betrifft: Verlegung der Diensträume des Oberlandratsamtes.
Ohne Erlass.
Sämtliche Diensträume des Oberlandratsamtes sind nunmehr
in dem Gebäude der früheren Philosophischen Fakultät in der Waisen-
hausgasse 7 in Brünn untergebracht. Lediglich das Referat Arbeits-
einsatz verbleibt im Arbeitsamt, Zeile 73, weil mein Arbeitseinsatz-
referent Dr.Peter gleichzeitig Leiter des Arbeitsamtes ist. In dem
Gebäude des Oberlandratsamtes befindet sich auch das Deutsche Gen-
darmerie-Kommando.
Das Oberlandratsamt - einschliesslich Arbeitseinsatzrefe-
rat - ist unter der Fernrufnummer 19.960 an das Fernsprechnetz an--
geschlossen. Der Arbeitseinsatzreferent ist in seiner Ei-genschaft
als Leiter des Arbeitsamtes ausserdem unter den Fernrufnummern
19.085 und 19.086 zu erreichen.
Unter der Fernrufnummer 19.960 ist die Behörde des Ober-
landratsamtes durch den Bereitschaftsdienst des Deutschen Gendar-
merie-Kommandos auch nachts zu erreichen.
Der Unterzeichnete und sein ständiger Vertreter, Regierungs-
rat Schmälzlein, sind unter den Fernrufnummern 16.825 bezw.17.072
an das Fernsprechnetz angeschlossen.
gez.Westerkamp
Beglaubigt:
gez.Unterschrift
Angestellte.
Abdruck übersende ich zur Kenntnis und Beachtung.
hs
Im Auftrage
Nachrichtlich an:
gez.Dr.Piesbergen
e) das Büro des Herrn Reichsprotektors,
Beglaubigt:
f) das Büro des Herrn Staatssekretärs,
Museu,
g) das Büro des Herrn Unterstaatssekretäre
h) den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten.
/Regierungssekretär
t.a.d.
ID1
10.40.



Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren.

cil

Nr. Z Pers.

An

a) die H

b) alle

c) die H

d) den H

e) den H

Betrifft:

D1



DER REICHSP

in Böhmen u

Nr. Z Pers.

An

die H

alle

die H

Betri
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DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Prag, den 8.Mai 1940.

Nr. Z Verw. (1)

5

M4.

$.d.d.

An

L0715.40

a) die Herren Abteilungsleiter I und II

b) sämtliche Gruppen im H a u s e.

Betrifft: Beamtenkonten.

Zur Durchführung der Verordnung über das jüdische Vermögen

sind die Banken verpflichtet, bei Eröffnung neuer Bankkonten von den

stellern Ariernaohweise einzufordern.

Die hiesigen deutschen Banken sind bereit, künf

derartiger Nachweise dann abzusehen, wenn der Anti

bediensteter ist. Erfo-rderlich ist jedoch, dass si

r entsprechend legitimiert.

Ich bitte deshalb, den Bediensteten Ihrer Grupy

ioh hei dor Antraostellung auf Eröffnung eines Banl
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den ll. Mai 194o

Nr. Z H.B./40.

pp

Vertraulich_ !

/.271.40.

An

a) die Herren Abteilungsleiter I und II,

b) die Herren Gruppenleiter - einschließlich Gruppe Mähren -

c) die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren.

Unter den wenigen Südtirolern, die dem Ruf

des Führers nicht gefolgt sind und für Italien optiert

Beglaubigt:

mmseu

Begierungssekret

ktors,

tärs,

sekretärs,

nungspolizei.
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DER REICHSPROTEKTOR

Prag, den 15.Mai 196.

in Böhmen und Mähren

Nr. Z (Verw) 2-330/40

An

5.d.d.

a) die Horren Abteilungsleiter I und II

/021/1.40.

b) sämtliche Gruppen (einschl. Gruppe Mähren in Brünn).

Abschrift.

Der Reichsminister der Finanzen

A 4502 - 6467 IV

Berlin W 8, 9. Mai 1940.

Betr.: Ministerialzulage.

Die Kriegsverhältnisse bringen es mit sich, dass Beamte der Ober-

sten Reichsbehörden, denen die Ministerialzulage zusteht, zur Wahrnehmung

besonderer Aufgaben vorübergehend zu anderen Stellen abgeordnet werden

müssen. Nach den geltenden Bestimmungen - Hinweis auf mein Rundschreiben

vom 29.März 1940 A 4502 - 3594 IV - müsste die Zahlung der Ministerialzu-

lage in diesen Fällen eingestellt werden. Der Fortfall der Ministerialzu-

lage kenn aber bei dieser nur vorübergehenden Verwendung für die betroffe-

nen eine Härte bedeuten.

Ich bin damit einverstanden, dass die Ministerialzulage den bei .

den Obersten Reichsbehörden beschäft

übergehenden Verwendung ausscrhalb i

Voraussetzung fortgewährt wird, dass

1. die Verwendung ausserhalb der Obe

ist,

2. die Rückkehr des Beamten in seine

übergchenden Verwendung feststcht

Die Fortgewährung der Minis

Beamte während der vorübergehenden I

1D1
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Abschrift übersende ich zur gefl. Kcantnis.

Das Rundschreiben des Reichsministcrs der Finanzen vom 29.März 1940

A 4502-3594 IV - wurde mit moinem Schreiben vom 5.April 1940 - Nr.Z Verv.

276/40 - mitgeteilt.

Die Fälle der Weitergewährung der Ministerialzulage bei vorüberge-

hender Verwendung ausserhalb der Beschäftigungsstelle sind mir laufend

anzuzeigen.

Im Auftrage

gez.Dr.Handschuch

ABeglaubigt:

husiu

Regierungssekretär.

Nachrichtlich an:

a) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

b) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

c) das Büro des Herrn Unterstaatssckretärs.

43071

valtra

ejaiu.

FCL
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ZENTRALVERWALTUNG

Nr. Z- K.B./40.

7

$.d.d.

An

a) die Herren Abteilurgsleiter I und II,

L2015.40.

b) sämtliche Gruppen (ausser Gruppe Mähren) .

Betrifft: Kraftfahrer .

Es ist beobachtet worden, dass Dienstkraftfahrer sich

vielfach während der Wartezeit in Gasthöfen aufhalten, Ich

weise darauf hin, dass in meinem Dienstgebäude Czernin -

Palais ein wohnlich eingerichtetes Fahrerzimmer hergerichtet

worden ist, das die Fahrer in der Wartezeit benutzen können.

Es geht nicht an, dass sie diese Zeit in einem Gasthof zubrin-

gen. Hier besteht zu sehr die Neigung, alkoholische Getränke

einzunehmen. Jedoch will ich, solange die Gemeinschaftskan -

tine im Dienstgebäude Czernin-Palais nicht eingerichtet ist,

keine Einwendungen dagegen erheben, dass die Kraftfahrer in

der Mittagszeit im Gasthof essen. Es ist aber strengstens un-

tersagt, während der Dienstzeit, auch beim Mittagsessen, Alko-

hol zu trinken .

Ich bitte, die (den) Kraftfahrer ausdrücklich hierauf

hinzuweisen mit dem Bemerken, dass Verstösse gegen diese An-

ordnung die Entlassung nach sich ziehen müssen.

Im Auftrage

gez. Müller,

Beglaubigt:

Mseis

Regierungssekretär.

$\D 1



Der Reichsprotektor
Prag, den 18.Mai 1940.
Ry 23/5.
in Böhmen und Mähren,
Nr. Z.Wi./40.
$
5.d.d.
An alle Gruppen ( ausser Gr, Mähren.)
/.245.40
Betrifft: Bereitstellung grösserer Leder Aktentaschen.
Für die Fälle, in denen zu Sitzungen und Bespreciun=
gen ausserhalb der Dienststellen eine grössere Anzahl von
Akten mitgenommen werden soll,habe ich eine Anzahl starker
Leder-Aktentaschen beschafft,welche allen Gruppen für den
genannten Zweck zur Verfügung stehen.
Diese Aktentaschen sind für jeden Bedarfsfall
gegen Quittung in Empfang zu nehmen und nach Gebrauch soßort
wieder zurückzugeben :
a7 Für die Gruppen im Czernin-Palais bei Herrn R.O.Insp.Bonarius
b) ""
11
" Adelsstift:bei Herrn R.O.Insp.Neumann
c) ""
41
" Senat
:"
1
"1
Neuhaus
d) ""
"
" Handelsministerium:bei Herrn R.Insp.
Wüstehoff
u.Svehla Ufer 16.
Nachrichtlich:
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
"1
11
1
"
“
Staatssekretärs,
11
1
i1
Is
1
Unterstaatssekretärs,
Im Auftrage
gez. Müller
Beglaubigt:
me
Reglerungssekretär.
$\ D 1
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b t

ZENTRALVERWALTUNG

Nr.Z - H.B./40

Prag, den 20. Mai 1940

N.

An

5.d.d.

a) die Herren Abteilungsleiter I und II,

/.245.00.

b) sämtliche Gruppen (ausschliesslich Gruppe Mähren).

Betrifft: Täglicher Sonderdienst in der Wohnung.

Die von der Zentralvervaltung den für den Sonderdienst

eingeteilten Referenten übermittelten Bescheide werden durch die

Gruppen vielfach mit dem Bemerken zurückgegeben, dass der Dienst

in der fraglichen Zeit von dem Referenten nicht übenommen werden

kann, weil er beurlaubt, auf Dienstreise usw. sei.

Da die Hinderungsgründe meistens erst kurz vor dem Ter-

min hierher mitgeteilt werden, bereitet die Bestellung eines neuen

Referenten von hier aus oft Schwierigkeiten.

Ich bitte deshalb, in Zukunft in derartigen Fällen die

Angelegenheit möglichst innerhalb der Gruppe zu regeln und der

Zentralverwaltung zwecks Benachrichtigung der Fernsprechzentralc

usw. den Namen des diensttuenden Beamten mitzuteilen.

Im Auftrage

gez. Müller

Beglaubigt:

huslu,

Regierungssekretär.

TD1
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ZENTRALVERWALTUNG

Nr. Z/Wi/40

Prag, den 21. Mni 2ggo.

A

An

.p.p

a) die Herren Abteilungslciter I und II,

/.141040

b) alle Gruppen - ausschl.Mähron -

Betrifft: Vordrucke.

Die bei der Behörde des Reichsprotekters notwendigen Vordrucke

sollon nach einheitlichem Muster von hier aus eingeführt werden. Die Bc-

lieferung mit Vordrucken würde dann durch dio noch zu errichtende Vor-

druckverwaltung erfolgen.

Um einon Überblick über die Art und Menge der erforderlichen

Vordrucke zu gewinnen, bitto ich mir unter Beifügung eines Musters umgc--

hend mitzuteilen, welche und vievicl Vordrucke dort bonötigt werdon.



Endgültiger Entwurf einer Kundmachung des Landwirtschaftsministers.

An die Landesämter.

An die Bezirksbehörden.

An die Magistrate der Hauptstadt Prag, der Stadt Brünn und Olmütz.

An die Gemeindeämter.

Betr.: Einführung des Kartensystems für Lebensmittel.

Auf Grund des § 1 der Regierungsverordnung vom ......

Nr..

S.d.G.u.V. über die Ermächtigung des Ministeriums für Landwirtschaft zwecks Regelung

der Bewirtschaftung von Lebens- und Futtermitteln wird folgendes angeordnet :

A) Allgemeine Bestimmungen.

9EEEEEEE

Zum Bezuge von Lebensmitteln sind auf Grund §§ 8 und 9 der Kundmachung des Vorsitzen-

den der Regierung vom 27.9.39, womit die allgemeinen Grundsätze zwecks Regelung der

Bewirtschaftung von Lebens- und Futtermitteln bestimmt werden, folgende Karten ein-

geführt worden: Lebensmittelkarten, Fleischkarten, Fettkarten, Brotkarten, Milch-

karten, Zuckerkarten.

I.

Die zum Lebensmittelbezug eingeführten Karten bestehen ausser

Gestaltung der

Karten.

dem Stammabschnitt aus Bestellscheinen und Einzelabschnitten

oder nur aus Einzelabschnitten.

Bei den Karten mit Bestellscheinen (Fleischkarte (linke Seite),

Bestellscheine.

Fettkarte, Zucker- und Milchkarte) hat der Karteninhaber den Be-

stellschein für vier Wochen im voraus dem Lieferanten (Einzel-

handelsgeschäft, Filialbetrieb, Milchverkaufstelle, Fleischer,

Selcher, Konsumverein usw.) abzugeben. Dieser bestätigt die Abgabe

der Bestellscheine durch Firmenaufdruck oder -aufsckr:ft auf der

Rückseite der zu dem Bestellschein gehörigen Einzelabschnitte.

Die Abgabe der Waren auf die Einzelabschnitte darf nur bei die-

Einzelabschnitte

sen Lieferanten und gegen Entwertung der Einzelabschnitte erfol-

gon, Die Entwertung ist durch Lochen, Stempeln oder Durchkreuzen

mittels Tinte oder Kopierstift vorzunehmen. Die entwerteten Ab-

schnitte müssen am Stammabschnitt verbleiben.

Bei Karten, die nur Einzelabschnitte haben (Brotkarte, Fleisch-

Karten ohne

karte (rechte Seite) und Lebensmittelkarte), ist dagegen der

Bestellschein,

Bezug von Waren von der Abtrennung dieser Abschnitte durch die

1D1

Lieferanten abhängig.

- 2 -
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Auf die mit 4, 8, 12 und 16 bezeichneten Abschnitte der Fleischkarten

für Normalverbraucher und Kinder von 6 - 14 Jahren, für Schwerarbeiter

und für Schwerstarbeiter bleiben Zuteilungen vorbehalten.

Fleischkarte für Kinder unter 6 Jahren ( Karte Nr.5)

1. Auf die Abschnitte 1 - 4

je 125 g Fleisch oder Fleischwaren,

2e " :

"1

"a~ d"

je 125 g Fleisch oder Fleischwaren.

Die Anrechnung von Fleisch mit Knochen, von Lebensmitteln mit Fleischzü-

sätzen,von Freibankfleisch, von anderen Fleischnebenerzeugnissen wird

durch Anordnung des Böhmisch- Mährischen Verbandes zur Regelung des Ver-

kehres mit Schlachtvieh geregelt,

Frische Wurstwaren dürfen ohne Anrechnung auf Kartenabschnitte abgege-

ben werden.

III.

Fettkarte

Fettkarte,

Wochenrationen

333*3

für Normalverbraucher:

210 g Speisefette aller Art ( außer Talg)

für Schwerarbeiter:

330 g Speisefette aller Art ( außer Talg)

für Schwerstarbeiter:

675 g Speisefette aller Art ( außer Talg);

für Kinder unter 6 Jahren:

80 g Butter;

für Kinder von 6 - 14 Jahren:

200 g Butter oder 100 g Butter und

100 g Speisefette aller Art.

-10-



St
DER REICHSPROTEKTOR
in Böhmen und Mähren
Prag, den 4.Juni 1940
Nr. Z (Verw) 2.
M
An
≠.d.d
-
a) die Herren Abteilungsleiter I und II,
/1216.40.
b) sämtliche Gruppen,
c) die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren.
Betrifft: Durchführung des Gesetzes über die 35.Ergänzung des
Reichsbesoldungsgesetzes für die Versorgungsanwärter.
Bezug:
Gesetz über die Änderung von Vorschriften auf dem Ge-
biete des Besoldungsrechts vom 29.l.l940
(RGB1.I S.303, RBB.S.49);
Ausführungsbestimmungen zum Reichsbesoldungsgesetz in
der ab 1.April 1940 geltenden Fassung vom 15.5.1940
(RBB.S.139).
Durch das Gesetz über die Änderung von Vorschriften auf
dem Gebiete des Besoldungsrechts vom 29.Januar l940 hat § 5 des
RBesGes. mit Wirkung vom l.Oktober l938 eine neue Fassung erhal .
ten. Danach ist das Besoldungsdienstalter der am l.Oktober l938
oder später erstmals angestellten oder beförderten Beamten aus
dem Stande der Versorgungsanwärter neu zu regeln.
Bei den am 30.September l938 im Amt befindlichen plan--
mässigen Beamten (Versorgungsanwärter) hat die Regelung des Be.-
soldungsdienstalters nach § 17 des Gesetzes vom 29.Januar l940
zu erfolgen. Die Bestimmung des § l7 ist nach § 20 a.a.O. mit dem
Tage nach seiner Verkündung des Gesetzes in Kraft getreten. Das
ist, da das Reichsgesetzblatt am l4.Februar l940 ausgegeben wor-
den ist, der 15.Pebruar l940.
Ich ersuche, dafür Sorge zu tragen, dass die Beamten
aus dem Kreise der Versorgungsanwärter von diesen Bestimmungen
Kenntnis erhalten. Soweit hiernach eine Verbesserung des Besol-
dungsdienstalters für Versorgungsanwärter in Frage kommt, haben
die betreffenden Beamten entsprechende Anträge mit den erforder-
lichen Unterlagen vorzulegen. Die Beamten sind besonders darauf
hinzuweisen, dass ein Antrag auf Verbesserung des BDA. nur dann
zu stellen ist, wenn nach den angeführten Bestimmungen eine Ver-
besserung des BDA. tatsächlich eintritt.
Im Auftrage
gez.von Reinhard i.V.
A/Beglaubigt:
hu
Røgierungssekrctär.
Nachrichtlich an:
a)
das Büro des Herrn Reichsprotektors,
b
das Büro des Herrn Staatssekretärs,
e
das Büro des Horrn Unterstaatsckretärs.
√D1



DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Nr. Z Pers.

Absch

An

pe Z Beauftragt.

Für die Zeit dieser Beauftragung wollen

Verwaltung des Oberlandratsamtes Pilsen mitüberneh

dieser Eigenschaft haben Sie zu zeichnen:

"Für den abgeordneten Oberlandrat von Re

darunter "Krohmer, Oberlandrat".

Ihr dienstlicher Wohnsitz bleibt Klattau

Ablauf von 3 Wochen sehe ich einem Bericht über di

lich der Verwaltung beider Ämter gemachten Erfahru

Juuser,

Regierungssekretär.

ich an;

es-Herrn Reichsprotektors,

/16

T

es Herrn Staatssekretärs,

es Herrn Unterstaatssekretärs

≠ad

Gruppenleiter.

/.15/6.40

$\D}$
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag,den 6. Juni 1940.

Nr.Z H.B./40

An

a)

den Herrn Abteilungslcitor I und II

b

sämtliche Gruppen (oinschliegslich Mähren-ausser Verkehr)

C

die Herren Oberlandräte

den Herrn Befehlshaber der Siche

e)

den Herrn Befehlshaber der Ordni

A b sch

Gruppe Verkehrwesen

XI E 7 V 70 702/03

An

die Gruppe Z

im H a u s e.

15/6.40



DER

in

Böhmen

Nr. Z - 3

An



Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 1l. Juni 194.

Nr. Z - Pers.

An

a)

die Abteilungen I und II

b

sämtliche Gruppen einschl. Gruppe Mähren

c

alle Herren Oberlandräte

d

den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei

e

den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei

f) den Herrn Wehrmachtsbevollmächtigten.

Betrifft: Gruppe I l der Behörde des Reichsprotektors.

Der bisherige Leiter der Gruppe 1 der Abteilung I

(Allgemeine und innere Verwaltung) Ministerialrat Dr.

V o 1 c k a r t ist zum l2.6.l94o zum Reichsministerium

des Innern abgeordnet worden.

Mit irkung von diesem Zeitpunkt übernimmt Oberre-

gierungsrat H u f n a g e l die Leitung der Gruppe I 1.

Zugleich nimmt Oberregierungsrat Hufnagel das Referat I la

und die bisher Min.-Rat Dr. Volckart übertragenen besonde-

ren Aufgaben wahr.

Regierungsrat Dr. P i 1 1 a t_ wird mit sofortiger

irkung von der Gruppe I 2 zur Gruppe I 1 abgeordnet.

Über die weitere personelle Ausstattung der Gruppe

I 1 und die Aufteilung ihrer Sachgebiete ergeht besonderer

Erlass.

gez. Prhr. von Neurath

Beglaubigt:

Auseu

Regizrungssekretär.

Nachrichtlich an:

g)

das Büro des Herrn Reichsprotektors,

h)

das Büro des Herrn Staatssekretärs,

$.d.d.

i) das Büro des Herrn

j) die Parteiverbindungsstelle.

1_16/6.40.
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DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Nr. Z Verw 2

An

a)

die Herren Abteilungsleiter I u

b)

sämtliche Gruppen (einschliess)

c) die Herren Oberlandräte in Böhn

Betrifft: Dienstbezüge der zum Hee

Angestellten.

Die Dienstbezüge der zun

und Angestellten sind nach dem Eir

vom 28.August 1939 (RBB.S.233) und

verordnungen sowie Änderungen und



15

Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag,den 17.Juni 1940

- Nr, Z Pers, =

An

a) die Abteilungen I und II,

b) sämtliche Gruppen (einschl.Gruppe Mähren in Brünn),

(Gruppe Justiz l2 Abdrucke)

c) den Herrn Leiter der Farteiverbindungsstelle beim Reichs-

protektor in Böhmen und Mähren (15 Abdrucke)

d) die Herren Oberlandräte,

e) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei (5 Abdrucke),

f) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei (5 Abdrucke),

g) den Herrn Wehrmachtsbevollmächtigten,

h) den Herrn Vertreter des Auswärtigon Amts,

i) den Herrn Kurator der deutschen Hochschulen in Prag,



82a

a) die planmäßige Ernennung von Beamten, die das Amt zur Zeit

des Inkrafttretens dieses Erlasses kommissarisch oder ver-

tretungsweise wahrgenommen haben,

b) eine zum Aufbau der Verwaltung in den angegliederten Ge-

bieten erforderliche Ernennung und die Uebernahme von Per-

sonen aus diesen Gebieten in das Beamtenverhältnis.

(6) Bei jeder Einstellung, Anstellung und Beförderung

ist ausdrücklich festzustellen und aktenkundig zu machen, daß

die Vorschriften dieses Erlasses beachtet sind. Will eine

nachgeordnete Behörde davon abweichen, so hat sie vorher mit

ausführlicher Begründung an ihre oberste Dienst- oder Auf-

sichtsbehörde oder die von ihr beauftragte Stelle zu berich-

ten und deren Zustimmung einzuholen. In den an den Führer

zu bringenden Ernennungs- und Beförderungsvorschlägen ist fest-

zustellen, ob der Beamte zum aktiven Wehrdienst einberufen

ist oder einem zum aktiven Wehrdienst einberufenen Beamten

gleichsteht (Abs,4). Verneinendenfalls ist festzustellen, daß

eine Benachteiligung von solchen Beamten nicht eintritt.

(7) Dieser Erlaß gilt nicht für die aktiven Wehrmachtbe-

amten.

(8) Die Verordnung zur Sicherung der Ueberführung der Mi-

litäranwärter, Anwärter des Reichsarbeitsdienstes und Versor-

gungsanwärter alten Rechts in das Beamtenverhältnis vom 30.

Dezember 1939 (Reichsgesetzbl.1940, I S.39) bleibt unberührt.

gez. Fric k

Abschrift übersende ich mit der Bitte um gefällige Kennt-

nisnahme.

Im Auftrage:

gez.von Reinhard,

A/Beglaubigt:

Muse

Regierungssekretär.

Nachrichtlich an:

a) dem Büro des Herrn Reichsprotektors,

b) dem Büro des Herrn Staatssekretärs,

c) dem Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,

43039

vaite



85
DER REICASPROTEKTOR
in Böhmen und Mähren
Prag, den 19.Juni 1.
Nr. Z 365/40
An
a/ die Herren Abteilungsleiter I und II,
b/ sämtliche Gruppen /einschliesslich Mähren/
c/ die Herren Oberlandrate,
d/ den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,
e/ den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei.
Abschrift.
DER REICHSMINISTER DES INNERN
I Ö 791/40 m.765
Berlin,de
1102
An
die Obersten Reichsbehörden.
Betrifft: Verkehr mit den Behörden der Reichsstatthalter in der
Ostmark, dem Sudetengau un den eingegliederten Ost-
gebieten.
In letzter Zeit mehren sich die Fälle, in denen Ober-
ste Reichsbehörden aich mit Schreiben unmittelbar an einzelne
Abteilungen der Behörden der Reichsstatthalter wenden oder die-
sen Abteilungen noch hesondere Abschriften der an die Reichs-
statthalter gerichteten Schreiben zukommen lassen. Vielfach
beschränkt sich aber dieser unmittelbare Verkehr nicht hierauf,
sondern es werden mit einzelnen Abteilungen Sachgebiete behan-
delt, zu deren Bearbeitung, wie z.B. der Personalien, die be--
treffende Abteilung überhaupt nicht zuständig ist.
Demgegenüber darf ich darauf hinweisen, dass hier-
durch die dringend anzustrebende Einheit der Verwaltung nicht
nur äusserlich, sondern sehr stark auch organisch gefährdet
und gestört wird. Es wird durch ein solches Verfahren nicht
nur der Behördenleiter übergangen, sondern auch der Eindruck
erweckt, als ob die betreffende Abteilung eine nicht dem
Reichsstatthalter unterstehende Sonderbehörde sei. Ich bitte
daher dringend, die durch den einheitlichen Behördenaufbau in
der Mittelstufe des Reichsstatthalters gegebenen Grundsätze:
zu beachten und Erlasse der in Frage kommenden Art ausschliess-
lich an die Reichsstatthalter zu richten.
In Vertretung
gez.Unterschrift.
Abschrift zur Kenntnis und Beachtung.
Im Auftrage
gez.von Reinhard
Beglaubigt:
Nachrichtlich an:
Msu
f/ das Büro des Herrn
Rogierungssekretär.
Reichsprotektors,
das Büro des Herrn Staatssekretärs,
$\D 1}$
h/ das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,
i/ den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten.
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Im Auftrage:

gez.von Reinhard

Beglaubigt:

VYNVY

An

Regierungssekretär.

a)

das Büro des Herrn Reichsprotektors,

a

das Büro des Herrn Staatssekretärs,

c)

das Büro des Herrn Ünterstaatssekretärs,

d) die Abteilung I und II,

e) sämtliche Gruppen.

πD1



Im Auitrago

Nachrichtlich an:

gez.von Reinhard

an das Büro des Herrn Reichsprotektors

Beglaubigt:

VCπ}

an das Büro des Herrn Staatssekretërs,

Rherete

an das Büro des Herrn Jnterataats-

Regierungssekretär.

sekretärs.
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DER REICHSPROTEKTOR

Prag, den 26.Juni 1940.

in Böhmen und Mähren

Nr.Z-367/40

≠.d.d.

An

082/1m

die Herren Abteilungs- und Gruppenleiter

Betrifft: Dienstreisen.

Die im Krieg besonders notwendig gewordene

sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und die durch

die Bedürfnisse der Kriegsführung gebotene starke Einschrän-

kung des Benzinverbrauchs zwingt zu einer tunlich grossen

Einschränkung aller Dienstreisen. Dienstreisen dürfen künf-

tig nur in unumgänglich notwendigen Fällen unternommen wer-

den, wobei ein strenger Maßetab anzulegen ist.

Für Dienstreisen ausserhalb des Protektorats

ist in jedem Fall die vorherige schriftliche Genehmigung

des Unterstaatssekretärs, in seiner Abwesenheit die des zu-

ständigen Abteilungsleiters einzuholen. Bei Dienstreisen

innerhalb des Protektorats ist die vorherige schriftliche

Genehmigung des zuständigen Abteilungsleiters einzuholen.

Die Ansuchen sind stets auf dem Dienstwege vorzulegen.Vor

der schriftlichen Erteilung der Dienstreisegenehmigung

darf die Dienstreise nicht angetreten werden. Über jele

Dienstreise ist nach deren Beendigung ein kurzer schrift-

licher Bericht in Form eines Aktenvermerks dem zuständi-

gen Abteilungsleiter vorzulegen.

Nachrichtlich an:

das Büro des Herrn Reich

das Büro des Herrn Staat

aoa Biiro des Herrn Unter
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DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Prag, den 26.Juni 1940.

Nr. Z 368/40

A

$.a.d.

An

L.918.40.

die Herren Abteilungs- und Gruppenleiter.

Betrifft: Schriftverkehr mit den Reichsministerien

Der Schriftverkehr mit den Reichsministerien beschränkt



ab

7

ZENTRALVERWALTUNG,

Prag, den 29.Juni 1940. .a.d.

Nr. Z - H.B. /40.

1.714.40.

An

a) die Herren Abteilungsleiter I und II,

b) sämtliche Gruppen - ausser Gruppe Mähren - .

Betrifft: Gymnastik - Unterricht.

Fräulein Margarete C o r i , Lektor für Gymnastik an der

Deutschen Karls- Universität, wohnhaft in Prag-Smichov, Legionen -

Ufer Nr. lo, Fernruf: 4ll 7l, hat mich gebeten, auf ihren seit dem

Jahre l93o bestehenden Gymnastik-Unterricht nach deutscher Methode

aufmerksam zu machen.

Die Kurse für die Frauen und Kinder finden ab 15.9.l94o

zu vereinbarten Zeiten in Gruppen bis zu 15 Teilnehmern oder als Ein-

zelkurse statt. Anfragen und Anmeldungen erbittet die Kursleiterin

bis 15.7.d.Js. telefonisch täglich von 14 bis l6 Uhr oder schrift-

lich unter der vorstehend angegebenen Anschrift.

. Die Beiträge sind bei Gruppenkursen monatlich:

bei einer Wochenstunde für Berufstätige 3,- RM, sonst 3,5o RM,

bei zwei Wochenstunden

"

11

5,- RM, sonst 6,-- RM.

Die Beiträge für Einzelstunden we

Die Kurse finden im Gymnastiksaal

statt.

Garderoben, Duschen, Kalt- und Wa

Nachrichtlich:

An das Büro des Herrn Reichsprotektors,

an das Büro des Herrn Staatssekretärs,

an das Büro des Herrn Unterstaatssckretärs.

−
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ENTRALVERWALTUNG.

Nr. Z-371/40.

Prag, den 2.Juli 194o

An

die Herren Abteilungsleiter I und II

sämtlich Gruppen -einschliesslich Gruppe Mähren -

Es wird darauf hingewiesen, dass die Pelleé-Gasse, in der

die Dienststelle des Befehlshabers der Ordnungspolizei in Prag unter-

gebracht ist, in "General Röttigstrasse" umbenannt worden ist.

Nachrichtlich:

.d.d

An das Büro des Herrn Reichsprotektors,

an das Büro des Herrn Staatssekretärs

08'2/L

an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

an den Herrn Leiter der Parteiverbindungsstelle.
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Der Reichsprotektor

in Föhmen u. Mähren

Prag, den 2. Juli 1940

Sy

Nr. Z 372/40

Ve rtraulich

An die

Abteilungen I und II

alle Gruppen

Dienststelle für das Land Mähren

Oberlandräte in Böhmen

Oberlandräte in Mähren

( im Wege der Dienststelle für

das Land Mähren

nachrichtlich an:

das Büro des Reichsprotektors

das Büro des Staatssekretärs

2×

das Büro des Unterstaatssekretärs

den Wehrmachtsbevollmächtigten beim Reichsprotektor

L2=/14.40.

in Böhmen und Mähren

Betrifft: Betätigung der Beamten in den Organisationen der

der Partei im Protektorat Böhmen und Mähren

Aus gegebener Veranlassung übermittle ieh Ihnen Abdruck

einer Verfügung des Stellvertreters des Führers von 3.3.

1936. Diese Verfügung des Stellvertreters des Führers ist

gerade auf dem Kampfboden des Protektorats von besonderer

Bedeutung. Einmal ist die dünne Oberschicht des Deutsch-

tums im Protektorat auf die Dauer nicht in der Lage ihre

Aufgaben zu erfüllen, wenn nicht jeder mitarbeitet, zum

anderen trägt die gemeinsame Arbeit zwischen sogenannten

Volksdeutschen und sogenannten Altreichsdeutschen in der

Partei dazu bei,zeitweise auftauchende Gegensätzlichkeiten

nicht nur auszugleichen, sondern sogar in eine herzliche

Kameradschaft umzuwandeln.

Ich erwarte daher,dass sich alle Beamten und Ange-

stellten der reichsdeutschen Behörden, soweit dies irgend

mögl

teil

name

Part

lebe

die
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Abschrif t

Verfügung Nr. 36/36

1.) Jeder Parteigenosse mus' sich, ganz gleich,

an welcher Stelle in der Partei, im Staatsdienst oder in der

freien Wirtschaft erstehen mag, stets darüber klar sein, dass

er die ihm im Rahmen der Volksgemeinschaft gestellten Auf-

gaben im Sinne der nationalsozialistischen Weltanschauung

nur dann richtig lösen kann, wenn er sich in Erfüllung

seiner Pflichten stets der Partei als der Trägerin der

Weltanschauung verantwortlich fühlt und mit ihr persönlich

engste Fühlung hält.

2.) Er wird den Pulsschlag der Bewegung um so deut-

licher fühlen und eine wahrhaft nationalsozialistische Li-

nie in seiner Berufsarbeit um so eher einhalten kännen, je

mehr er " am Mann " bleibt, d.h. je mehr und je häufiger

er das Zusammensein mit dem letzten Volksgenossen in der

täglichen gemeinsamen Sorge und im gemeinsamen Einsatz für

das Werk des Führers sucht.

3.) Je mehr sich z.B. ein führender Parteigenosse

durch Anteilnahme an dem Leben in der Ortsgruppe, in deren

Bereich er wohnt, das Vertrauen seiner letzten Parteigenos-

sen und Volksgenossen zu erwerben vermag, desto grösser wird

deren Vertrauen auch z.B. zu seiner hauptberuflichen staatli-

chen Tätigkeit und damit-zu den Einrichtungen des national-

sozialistischen Staates'an sich sein.

4.) Ihn selbst aber bewahrt die feste Verwurzelung

im Führerorden des deutschen Volkes und in der Volksgemein-

schaft vor lebensfremden theoretischen Entscheidungen in

auptberuflichen Tätigkit

5.) Parteigenossen ur

in der Partei kein An

e im Staatsdienst noch
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geringste, wenn sie über die lebhafte Anteilnahme am Leben

ihrer Ortsgruppe hinaus in dieser das Amt eines Blockleiters

usw. ausüben, vorausgesetzt, dass dem nicht etwa gesetzliche

Bestimmungen entgegenstehen.

6.) Ebenso wenig wie ein

ihrer der

Partei bei Erfüllung seiner W

jeiner Par-

teistellung z.B. den Anspruch

itig als

Offizier anzufangen, ebensowe

sen, die

etwa hohe Staatsstellungen be

ir Wehrmacht

angehört haben, von vornehere

en Stellung

entsprechenden Parteidienstra

gar erhalten.

7.) Dass führende Partei

ohne soge-



sind, dass sie so viel wie nur irgend möglich, am Leben der

Ortsgruppe ihres Wohnsitzes teilnehmen und in der Partei als

dem Führerorden des deutschen Volkes die Einrichtung sehen,

aus den sie allein die Kraft für ihr eigenes nationalsozialisti-

sches Handeln ziehen können.

ll.) Ich bitte alle in Frage kommenden Parteigenossen über

die zuständige Ortsgruppe von dieser Anordnung zu unterrichten.

München, den 3. März 1936

gez. Rudolf H e s s .
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Der Reichsp

in Föhmen

40

Nr. Z 372
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und der mir nachgeordneten Dienststellen schon in ihrem

Hauptberuf überlastet sind.

Ich bitte daher, die Verfügung Ihren Mitarbeitern

eindringlichst in Erinnerung zu bringen und besonders

auf die Punkte 5 und 6 hinzuweisen.

gez. Frhr von Neurath

Beglaubigt:

Buil

Regierungsassistentin

43026
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Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Prag, den 2. Juli 1940.
Nr. Z: 30/40 g.
Geheim
1.) An die Herren Abteilungsleiter I und II,
An sämtliche Gruppen -einschl.Gruppe Mähren-,
An die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,
An den Herrn Kurator der Deutschen Hochschule, Prag
An den Herrn Kurator der Technischen Hochschüle, Brünn.
1ory
jeweils persönl. Anschrift
Nachrichtlich:
7
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
""
11
"
11
Staatssekretärs,
$.a.d.
11
11
11
"1
"1
Unterstaatssekretärs,
/04.40.
" den Leiter der Parteiverbindungsstelle.
Der Nachrichtenverkehr mit dem Ausland ist durch folgen=
de Verordnungendie im VoBl.d.RProt.f.B.u.M.Seite 239 flgd.
erschienen sind, neu geregelt worden:
1.) Verordnung über den Nachrichtenverkehr v.2.April l940,
2.) Erste Durchführungsverordnung zur Verordnung über den
Nachrichtenverkehr vom 13.Mai 1940,
3.) Bekanntmachung zur Verordnung über den Nachrichtenver=
kehr vom 28.Mai 1940.
Ueber den Nachrichtenverkehr der Behörden mit dem nicht=
feindlichen Ausland hat das OKW. zu § 3 der oben genannten
Ersten Durchführungsverordnung besondere Bestimmungen ge=
troffen. Nach diesen Bestimmungen werden die Briefsendun=
gen der Behörde des Reichsprotektors nach dem nichtfeindli-
chen Ausland von den Auslandsbrief-Prüfstellen nicht geprift,
wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
a) Die Sendungen müssen auf der Aussenseite des Brief=
umschlages den Aufdruck des Absenders oder den Abdruck eines
Dienststempels (Dienstsiegels) tragen.
b) Die Sendungen müssen an einem Postschalter eingelie=
fert werden, wobei sich der Ueberbringer auszuweisen hat.
Statt der unter b) vorgesehenen Einlieferung an einem
Postschalter sind die obenbezeichneten Sendungen der Behörde
des Reichsprotektors bei der Ein- und Abgangsstelle im
Dienstgebäude Czernin-Palais, Regierungsoberinspektor Groß-
Blotekamp, abzugeben. Diese Dienststelle ist mi
\D
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geßicherten Weiterleitung durch die Deutsche Dienstpost

beauftragt worden.

Die Auslandsbriefsendungen der Oberlandräte sind

ebenfalls - gegebenenfalls mit einem kurzen Begleitschrei-

ben - der Zentralverwaltung (Ein - und Abgangsstelle) zur

Weiterleitung zu übersenden.

Jm Auftrage:

gez. von Reinhardt

Beglaubigt:

L

120

Ranslel

Hiy  bha 

43023

DY
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Zentralverwaltung.

Prag, den d. Juli 1940.

M

Nr.Z-HB /40.

d.d.

An Herrn

/.41.40.

Oberregierungsrat G i e s

im H a u s e.

Auf das Schreiben vom 8.6.l940 wird mitgeteilt, dass

das Personal der Fernschreibstelle angewiesen worden ist,

Eingänge, die für den Herrn Staatssekretär bestimnt sind,

auf dem schnellsten Wege zur Vorlage zu bringen.

Volm

\ D1 A
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fer Reichsprotektor

Prag,den 3,Juli 1940.

in Böhmen und Mähren

Z,Pers.(Simon)

An

den Herrn Abteilungsleiter I und II

sämtliche Gruppen einschl.Gruppe Mähren

sämtliche Oberlandräte

das Baureferat i/ Hause

den Befehlshaber der Sicherheitspolizei,Prag

den Befehlshaber der Ordnungspolizei,Prag.

Der Herr Reichsminister der Finanzen hat für

Oberregierungsbaurat Schäfer den Oberregierungs-

baurat Kurt S i m o n an meine Behörde abgeordnet.

Im Auftrage

gez, von Reinhard

Beglaubigt:

mu

Regierungssekretär.

Nachrichtlich :

An das Büro des Herrn Reichsprotektors

127

N

11

11

1

11

Herrn Staatssekretärs

41

"1

"1

11

Herrn Unterstaatssekretärs

2.d.d.

12%.40.

$\D1
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ZENTRALVERWALTUNG

Prag,den 4.Juli 1940

Haush. o2/40

\

Nr.Z-

Kass.Rech,o2/4o.

$.d.d.

1.2/8.40.

An

a)

die Herren Abteilungslaiter I und II ,

(a

sümtliche Gruppen einschliesslich Gruppe Mähren

und Gruipe Z

Alle für des Hanshaltsroferat bezw, für das

Kassen- und Rechnungswesen bestimmten Vorgänge sind

nicht auf einen Namen, sondern auf "Haushaltareforat"

bo■w. "Kass.Rech." auszuzeichncn ,

Im Auftrage

gez.von Reinhardt ,

Beglaubigt:

huseu,

Regierungssekretär.

Nachrichtlich:

An

c)

das Büro des Horrn Reichsprotektors ,

(e

das Büro des Hezrn Staatesekrettrs

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

$\D}$



109

DER REICHSPROTEKTOR

PRAG, den 5. Juli 194.

IN BÖHMEN UND MÄHREN

Nr.Z: H.B./40

An

a)

die Herren Abteilungsleiter I und II ,

b)

sämtliche Gruppen -ausschliesslich Gruppe Mähren-

Der Herr Reichsprotektor hat angeordnet, dass

für jede Veranstaltung, die innerhalb der Burg oder vor

der Burg auf dem Burgplatz stattfindet, rechtzeitig vor-

her seine Genehmigung cinzuholen ist ,

N

.a.d.

/02/4.40.

1D
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Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren.
Prag, den 6. Juli 194.
Nr. Z (Verw.)_2.
An
a)
die Herren Abteilungsleiter I und II,
b) sämtliche Gruppen (einschl.Gruppe lähren in Brünn),
c) sämtliche Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,
$.d.d.
d) den Herrn Wehrmachtsbevollmächtigten,
e
den derrn Befehlshaber der Ordnungspölizei,
f
den Rerrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,
/14/4.40.
g die Vorprüfungsstelle,
h) das Angestelltenbüro der Zentralverwaltung.
Betrifft:Protektoratszulage.
In einem Sonderfall habe ich die Entscheidung
des Reichsministers der Finanzen erbeten und hierbei auf
folgende Punkte bei der Gewährung der Protektoratszulage
erksam gemacht:
Es gibt verheiratete
dem Umbruch im Oktobe
choslowakischen Verwa
zu Verwaltungen im Al
züge wurden in das Al
richtung des Protekto
deutschen Dienststell
ordnet bezw. versetzt
schaftsmitglieder ihr
gebiet durchgeführt h
zugskosten auch die P
Verheiratete Beamte u
stehenden
innon die
n die Vo-
szulage
ullt ist.
der Staats-
ren sind
lachteiligt.
i ledigen
rheiraten
t begründen.
hen Ver-
tglied.
das nach dem Umbruch
tung des Altreichs üb
richtung des Protekto
zu einer reichsdeutsc
toratsgcbiet abgeordn
nach erfolgter Ehesch
eigenen Hausstandes i
toratszulagc.
4.) Demgegenüber kann dom
die in Ziffer 3.) ang
erfüllt sind, nach er
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Begründung eines eigenen Hausstandes die Protektoratszu-

lage nicht gezahlt werden."

Hierauf ist mir folgender Bescheid des Reichsministers der Pi-

nanzen zugegangen:

Der Reichsminister der Finanzen

Berlin W 8, 28. Juni 194o.

A 4519 - 8819 IV

Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren in Prag.

Protektoratszulsge,

Thr Schreiben vom lo. Juni l94o - Z Verw. 2-.

Es ist richtig, dass dem im Protektoratsgebiet woh-

nenden und beheimeteten Regierungsrat X die Protektoratszu-

lage nicht bewilligt werden konn. Ebensowenig kommt nach Nr.

1 Abs. 3 der Abordnungsbestimmungen vom l6. Dezember l933

(RBB.S.2oo) die Zahlung einer Beschäftigungsvergütung an ihn

in Betracht. Eine Härte vermag ich darin nicht zu erblicken.

Die Protektoratszulage soll nach ihrer Zweckbestim-

mung den aus dem übrigen Reichsgebiet kommenden Personen des

.

öffentlichen Dienstes, zoweit sie verheiratet sind und am neu-

en Dienstort im Frotektorat einen eigenen Hausstand einrichten,

einen Ausgleich zur Eingewöhnung in die veränderten Verhält-

nisse des ehemals tschechoslowakischen Kulturraums bieten. Für

die Unverheirateten ohne eigenen Hausstand habe ich im Beneh-

men mit dem Reichsminister des Innern einen derartigen Aus-

gleich nicht für erforderlich gehalten. Dass Fälle der in Ihrem

Schreiben geschilderten Art vorkommen, in denen die Protekto-

ratszulage gewährt werden kann, weil die Voraussetzungen der

Richtlinien zwar formel aber nicht sachlich erfüllt sind,

lässt sich nicht vermeiden, es sei denn, dass die bewilligende

Stelle die Protektoratszulage in diesen Fällen versart. da ain

Rechtsanspruch auf ihre Zubilligung nicht besteht.

■ch sene kiernach keinen Anlass, eine Ände

Richtlinien herbeizuführen.

Im Auftrag

gez. Vogels.

Von der vorstehenden Entscheidung gebe ich Kexntnis

In Auftrag

gez. Dr. von Bur

-.

10010
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ZENTRALVERWALTUNG

Prag, den 8. Juli 194.

Nr. Z - 378/40

h

≠c6.

An

l1/.40.

a) die Herren Abteilungsleiter I und lI,

b) sämtliche Gruppen - ausschliesslich Gruppe Mähren -

Bei der Fernschreibstelle der Behörde des Reichsprotek-

tors werden noch voelfach Fernschreiben nichtdienstlichen

Inhalts an Privatpersonen aufgeliefert, durch die der Betrieb

der Fernschreibstelle unnötigerweise belastet wird. Es wird

darauf hingewiesen, dass derartige Fernschreiben bei den Te-

legrammannahmestellen der Protektoratspost aufzuliefern und

zu bezahlen sind, sofern nicht aus Gründen der Abwehr ihre

Beförderung auf dem Fernischreibnetz des Réichsprotektors ge-

boten erscheint. In diesem Falle ist die Notwendigkeit durch

den Vermerk "Dureh Fernschreiber R.Prot." unter Hinzufügen

der Unterschrift des Gruppenleiters zu bescheinigen.

Im Auftrage

gez. von Reinhard

Byglaubigt:

hnu

Regierungssekretar.

Nachrichtlich an:

das Büro des Herrn Reichsprotektors,

das Büro des Herrn Staatssekretärs,

das Büro des Harrn Unterstaatssekretärs.

$\D 1}$
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A b s c h r i f t.

Der Reichsminister des Innern

II SB 2730/40 g

Berlin, den 6.Juli 1940.

6322

Schnellbrief

An

die Obersten Reichsbehörden,

den Herrn Preußischen Ministerpräsidenten,

den Herrn Preussischen Finanzminister,

das Reichsbankdirektorium.

Betrifft: Ehrentafel für gefallene Beamte,

Angestellte und Arbeiter.

Das Verbot der Veröffentlichung von Ehrentafeln der

für das Vaterland gefallenen Beamten,Angestcllten und Arbeiter

in Amtsblättern ist hinfällig geworden.Ich bitte jedoch, bei

der Veröffentlichung der Ehrentafeln die aus dem anliegenden

Sehreiben des Oberkommandos der Wehrmacht vom l9.April l940

- Nr. 2810/40g _WPr IIId

vb.m.Nr.3260/40

ersichtlichen Richtlinien zu beachten.

In Vertretung:

gez. Dr. Stuckart.
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Der Reichsprotektor

Prag. den 18. Juli 1940

in Böhamen und Mähren

$

1x=21382/40.

An

lods.40

a/ die Gruppe Mähren in Brünn

b/ die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren.

Der Sonderbeauftragte der Deutschen Reichsbank bei

der Nationalbank für Böhmen und Mähren in Prag hat mir

unter dem 12. Juli 1940 folgendes mitgeteilt:

"Aif Grund der gestrigen telefonischen Mitteilung hat

sich die Reichsbank damit einverstanden erklärt, daß die

Nationalbank für Böhmen und Mähren für Rechnung der Reichs-

bank Französische Franken, Belgische Franken, Luxemburgische

Franken und Holländische Gulden von deutschen Wehrmac.its-

angehörigen hereinninnt und zwar vorläufig zu nachstehenden

Kursens

Französische Franken l00,-- = RM 5,--

Belgische

100,-- = RM 10,-−

Luxemburgische " 100,-- = RM 12,50

Holländische Gulden 100,-- = RM 150,--,

Die Nationalbank und ihre Filialen sind entsprechend

unterrichtet. Die Filialer sind ihrerseits angewiesen vorden,

von ihrer Ermächtigung, oben genannte Sorten hereinzun hmen

den zuständigen Herren Oberlandräten Mitteilung zu machen."

Im Auftrage:

gezy von Reinhard

Beglaubigt:

.

Nachrichtlich an:

e/ das Büro des Herrn Reichsprotektors

E
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Der Reichsprotektor

Prag, den 18. Juli 1940.

in Böhmen und Mähren

l

d.d

Nr. Z: 383/40.

/10.40

An

a/ die Herren Abteilungsleiter I und II

b/ sämtliche Gruppen - einschließlich Gruppe Mähren

-

c/ die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren

d/ den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei

/ :

2

49

" Sicherheitspolizei

f/ 

"

Kurator der Deutschen Hochschulen in Prag

g/ "

:s

" Technischen Hochschule in Brünn

Der Reichswirtschaftsm

16 Angestellte des Wirtscha:

der Amtsgewalt (Veruntreuun

Lebensmittelkarten und Bezu

sind. Das Gericht hat wegen

das gesunde Volksempfinden

Straftat § 4 der Verordnung

schärfend angewandt und dem
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Geheim
Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren.
Nr. Z: 30/40 g
II.
Prag, den 23.Juli 1940.
An die Herren Abteilungsleiter I und II,
11
sämtliche Gruppen - einschl.Gruppe Mähren -,
"
die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,
"
den Herrn Kurator der Deutschen Hochschulen in Prag,
"
"
I
"1
" Technischen Hochschule in Brünn,
jeweils persönliche Anschrift mit dem
Zusatz: " o.V.iiA. "
t.d.d.
Nachrichtlich:
/2018.40.
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
11
"
Staatssekretärs,
"
"
"
11
"
Unterstaatssekretärs,
" " Herrn Leiter der Parteiverbindungsstelle.
Betriift: Nachrichtenverkehr mit dem Ausland.
Anlässlich einer Anfrage eines Oberlandrats
teile ich in Ergänzung zu neinem Rundschreiben vom
2.Juli l940 - Nr. Z: 30/40 g - mit, dass die mir nach-
geordneten Dienststellen nur gehalten sind,solche
nach dem Ausland gerichteten Briefsendungen über meine
Behörde zu leiten,die nicht geprüft werden sollen.
Es können also auch unmittelbar Briefsendungen nach
dem Ausland abgeschickt werden,doch werden diese bei
den Auslandbriefprüfstellen geprüft.
Gegen die unmittelbare Durchführung des Schrift-
verkehrs der Oberlandräte,insbesondere der Passabteilung,
mit den deutschen Konsulatsbehörden im nichtfeindli-
chen Ausland bestehen keine Bedenken.Es muß aber be-
zweifelt werden, ob hierdurch eine Beschleunigung in
der Zustellung erzielt wird.
Im Auftrage:
Böhmen
gez.von Reinhard
Baglaubigt:
unG
ru,
Beg.Sekretär.
120
Ranstrt
1D1
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DER REICHSPROTEKTOR

Prag, den 23. Juli 1940.

in Böhmen und Mähren

Nr. Z/40

4

t.a.d.

An

00A/7

a) die Herren Abteilungsleiter I und II

b) sämtliche Gruppen - ausschließlich Gruppe

Mähren -

Für den Sonderdienst in der Ein- und Ab-

gangsstelle im Dienstgebäude Czernin-Palais (Werk=

teg nachm. und Sonntag vorm.) ist eine Dienstan-

weisung aufgestellt worden, wovon 2 Druckstücke

(ohne Anlagen) übersandt werden.

Bei der künftigen Einteilung der Beanten

und Angestellten für diesen Sonderdienst wird darauf

hingewiesen werden, daß die eingeteilten Beamten und

ingestellten vor Antritt des Sonderdienstes sich mit

dem Jnhalt der bei den Gruppen befindlichen Dienst-

anweisung vertraut zu machen haben.

Hierzu: 2 Bienstanweisungen.

Jm Auftrag

gez. von Reinhard

Béglaubigt:

kuurjlie

Regierungssekretar.

Nachrichtlich:

An das Büro des Herrn Reichsprotektors,

An das Büro des Herrn Staatssekretärs,

in das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

\D1
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DER REICHSPROTEKTOR

Prag, den 23. Juli 1940.

in Böhmen und Mähren

Nr. Z_: H.B./40

Dienstanweisung

für den Sonderdienst

in der Ein- und Abgangsstelle

Anlagen: 1 Gruppenverzeichnis

1 Fernsprechverzeichnis

1 Namensverzeichnis

I._Allgemeines.

a) Dienstplan: Der Sonderdienst wird durch den Dienst-

plan, der von der Zentralverwaltung

aufgestellt wird, geregelt. Die Ein-

geteilten erhalten jeweils rechtzeitig

Kenntnis.

b) Dienstzeit: Die Dienstzeit endet nicht mit Ableuf

der im Dienstplan festgesetzten Zeit,

sondern erst nach restloser Erledigung

der obliegenden Dienstgeschäfte.

c) Abwicklung: Für die reibungslose Abwicklung ist

an Sonn- und Feiertagen de

des höheren Dienstes und a

Wochentagen der Dienstälte

verantwortlich.
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Prag, den 25. Juli i94o,

DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Nr. Z-H.B./40.

H.

.a.d

1.421.40.

An

a) die Herrn Abteilungsleiter I und II,

b) sämtliche Gruppen-einschließlich Gruppe Mähren-,

c) die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,

d) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,

e) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei.

Betrifft : Rufnummer des Oberlandratsamts Pilsen.

Das Oberlandratsamt Pilsen ist ab sof

die Rufnummer Pilsen 228o bis einschließlich 2289

Im Auftrace



12.4
Der Reichsprotektor
Prag,den 27.Juli 1940
in Böhmen und Mähren
St. S. MD 104
H
-Nr.Z.Verw.(1) 
t.a.d.
An
h4/.40.
a)
die Gruppe Mähren,
b
die Herren Oberlandräte in Böhmen,
die Herren Oberlandräte in Mähren
(durch die Gruppe Iähren)
Betrifft: Bezugsregelung für Beamtenuniformen im Protektorat Böhmen
und Mähren.
Nach einem Erlaß des Herrn Reichsministers des Innern bin
ich für die Ausstellung der Uniform-Bezugscheine zuständig. Ich bitte
in den einschlägigen Fällen die Formulare für U-Bezugscheine bei mir
anzufordern.
Im Auftrages
gez.von Reinhard,
Byglaubigt:
tire
1D1
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DER REIGHSPROTEKTOR

PRAG, den 27.Juli 1940.

IN BOHEN UND MELN

Nr.Z/Haush.2o32/40.

$\r$

An

a)

die Gruppe Mähren ,

f.e.d.

b)

die Herren Oberlandrate in Bühnen und iühren

L49/2.40.

Betrifft: Anmeldung des Bodarfs an Betriebs-

mitteln nach Muster l5 R.W.B.

Bei der Vorlage der Anmeldung des Bedarfs an

Betriebsmitteln bis zum lo. jd.Monate ersuche ich, Ab-

weichwngen oder erhöhten Bedarf gegenüber dem Vormonat



Zentralverwalti

Preg,den 29.Juli 1940

-Nr.Z_H.B./40

Prog I, Graben 37, verteilt worden. Hierin ist angegeben, dass

dieses Büro folgende Geschäftsstunden hat:

Montag bis Freitag

8 - 16 Uhr

Sonnabend

8 - 13 Uhr.

Da die Geßchäftsstunden in dic Dienststunden der Behörde

fallen, hat sich das Hapag-Reisebüro bereit erklärt, den Behör-

denangehörigen an den Tagen Montag bis Freitag auch zwischen

16 bis 18 Uhr Auskünfte zu arteilen, Bestellungen anzunehmen

und Karten auszugeben, wenn es vorher hiervon fernmündlich

(Ruf 305 70) verständigt wird.

gez. von Reinhard,

Boglaubigt:

trseir,

Regierungssekretär.

Nachrichtlich an:

c) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

d) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

e) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,

\D1
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Prag, den 3o.Juli 194c.
Der Reichsprotektor
in Böhmen ünd Mähren
Nr. Z/Kass.-Rech. ol/4o.
An
die Herren Abteilungsleitar I und II,
$.a.d.
8)
b
sämtliche Gruppen einschliesslich Gruppe Mähren,
04.811
C
den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,
d) den Herrn Befehlshabor der Ordnungspoiizei,
den Herrn Wehrmachtsbevellmächtigten,
f) den Herrn Öberlandesgerichtspräsidenten.
Absehrift
DER REICESMINISPER
Berlin W 5, 28.Juni 1940.
DER FINANZEN
Wilhelmsplatz 1/2.
F 5309-183-GenB.
Auf Grund dee § l4 Abs. 1 Ziffer 1 und Abs. 2 des
Münzgesetzes vom 3o.lugust l924 in der Fassung des Gesetzes zur
Anderung des Minzgesetzes vom 5.Juli l934 habe ich die auf Grund
der Bekanntmachung vom 15.Juli 1927 (RGBl.I S.222) und 21.März
1938 (RGBl.I S.294) ausgeprägten Reinniekolminzen im Nennwert
von 5o Rpfg. zum l.lugust l94o ausser Kurs gesetzt. Die Einlö-
sungsfrist läuft bis zum 3l.August l94o. Die Verordnung ist im
Reichsgesetzblatt Teil I S.888 veröffentlicht worden.
Die eingelösten Stieke sind der Reichsbank mit tunlich-
ster Besehleunigung zuzuführen. Die kurz vor Ablauf der Einlö-
sungsfrist bei den Reichs- und Landeskassen -ingehenden Stücke
werden von der Ruichebank loch bis zum 3o.September l94o angenom-
men.
Ich bitte, die zur Ausfährung dieeer Verordnung erfor-
durlichen Anordnungen für den dortigen Verwaltungsbereich zu tref-
fon.
Im Auftrage
gez.Unterschrift
OBERSTE REICHSBEHÖRDEN
(mit iusnalme von a) den Herrn-Rhichspostminister
b) den Herrn Reichsverkehrsminister
Die Reichskassen in Protektoratsgebiot haben die auf Grund des
Minzgesetzes vom 3o.August l924 gomäss den Bckanntmachungen von
15.Juli 1927 (RGBl.I S.222) und 2l.MErz 1938 (RGBl.I S.294) aus-
geprägten Reinnickelminzen im Nennbetrage von 5o Rpf. anzunehmen,
umzuwechsein wnd mit tunlichster Beschleunigung spätestens bis
zum 25.September l94o der Ndtionalbenk zuzuführen, welche die
Weiterleitung an die Reichsbank veranlassen wird.
I Auftrage:
gez.von Reinhare
N
oglaubigt:
Mme,
Regierungssekretär,
Nachrichtlich an:
(S
das Büro des Herrn Reichsprotektors,
h
daa Büro des Herrn
Staatssekretärs,
das Büro des Herrn
Unteritaatrsckretäre,



681
Ier Reichsprotcktor
Prag,den 31.Juli 1940
7
in_Böhmen und Mähren
-
Z.-Pers. I
-
$\cd
An
1518.90
a)
die ∴btcilungon I und II,
b)
alle Gruppen einschließlich Gruppo Mähren,
c)
die Herrcn Oberlandräte in Bëhmen und Mähren,
Betr
'er Btamten.
n des § l0 des Deutschen Beemten-
gose
die Nebentätigkeit der Beunten vom
6.Ju
- ist jedes Nebenamt, das ein Be-
amto
nbeschßftigung, wenn diese gegen
Verg
enehmigungspflichtig.
en anzuwcisen, jede Nebentätigkcit
unte
Vergütungen mir alsbald anzuzeigen,
OIOS
cht geschehen ist.
Im Auftrage:
gez.v.Reinhard,
Beglaubigt:
Msliri
Nachrichtlich an:
Regicrungesekretär.
d
das Büro des Herrn Reichsprotektors,
e
dns Büro
des Herrn Staatssakretärs,
f)
des Büro
des Herrn Tnterstaatgsckratärs.
πD1
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DER REICHSPROTEKTOR

Prag, den 31. Juli 1949.

in Böhmen und Mähren

Nr.Z H.B./40

An

a/ die Herren Abteilungsleiter I und II,

b/ sämtliche Gruppen - einschließlich Gruppe

Mähren -,

c/ die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,

d/ den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,

e/ den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei.

Betrifft: Sendungen an den Reichskommissar für die besetzten

niederländischen Gebiete.

Der Herr Reichsmir

daß alle an den Reichskommis

dischen Gebiete abgehenden

Dienstpost an die Anschrift

Den Ha

oder an das

Ministeramt Seyß-

Linden 27, zu richten sind.

Eine Verbindungsst
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Prag, den 7. August 1g40.

DER

REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Z/40

An

a/ die Herren Abteilungsleiter I und II

b/ alle Gruppen - außer Mähren -

Betrifft: Austausch von Lebensmittelkarten bei Dienst- und

Urlaubsreisen in das Reich.

Es ist zu meiner Kenntnis gelangt, daß ein Angehöri-

ger meiner Behörde bei Vorlage einer ihm erteilten Bescheini-

gung, welche ihn gegen Entwertung von Protektoratsmarken zum

Empfang von Reichslebensmittelmarken berechtigte, durch die

Entwertung falscher Abschnitte der rotektorats-Haushalts-

Lebensmittelkarten geschädigt worden ist.

Um weiteren gleichartigen Fällen vorzubeugen, bitte

ich, alle bezugsberechtigten Beamten und Angestellten Jhrer

Gruppe anzuweisen, gleichzeitig mit dem Antrage auf Erteilung

einer Bescheinigung für das zuständige Ernährungsamt des

Reichs ihre Protektorats-Lebensmittelkarten zur Entwertung_in

meiner Kartenausgabestelle im Czernin Palais, Ecdgeschoß Nr.39

vorzulegen.

Für die Folge werden Bescheinigungen erteilt, durch

welche bestätigt wird, daß die Bezugsberechtigten für die

Dauer ihrer Dienst- bzw. Urlaubsreise aus der Lebensmittel-

versorgung meiner Behörde ausgeschieden und daß entsprechende

Abschnitte der Lebensmittelkarten entwertet worden sind.

Jm Auftrage

gez. von Reinhard

Beglaubigt:

Pipget,

Angestellte.

Nachrichtlich an :

a/ das Büro des Herrn Reichsprotektors,

$\qr

b/ das Büro des Herrn Staatssekretärs,

c/ das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

7 kincovif is der largli des

Cr8ry

2.e..

Kebbel my.40

Bor M8.r

2f lodan s. i,d.

πD 1b. 718.40
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Prag,den 7.August 1940
DER REICHSPROTEKTOR
in Böhmen und Mähren
Nr.Z.Pers.II.
An
a) die Herren Abteiltatgsleiter I und II
b) sämtliche Gruppen einschließlich Gruppe Mähren
Betrifft:_ Urlaubsrückstände.
Auf Grund des Erlasses des Herrn Reichsministers der
Finanzen vom 13:Juni 1940-P 2160-7500/IV - RBBl.1940 S.183-,
können Angestellten und Arbeitern des öffentlichen Dienstes
Ürlaubsrückstände aus dem Urlaubsjahr 1938 und 1939,deren
Abwicklung bis 30:6.l940 nicht möglich war,durch die Ge-
währung des Betrages abgegolten werden,der während des
Urlaubs fortzugewähren gewesen wäre,
Dies gilt nicht in den Fällen,in denen Dienstbezüge
an Gefolgschaftsmitglieder,die zum Wehrdienst eingezogen
sind,auf Grund der Erlässe des Herrn Reichsministers der
Finanzen vem 26:8; und 9.9.1939(RBBl.5.212 und 238) gewährt
werden; In diesen Fällen ist der Urlaubsanspruch durch die
Weitergewährung der Dienstbezüge während der Einberufung
zum Wehrdienst abgegolten.
Der Erlass gilt nicht für Beamte.
Antragsformblätter bitte ich bei mir,durch den
Gruppenleiter anzufordern.
Im Auftrage
gez. von Reinhard
Beglaubigt:
Pfaer
Angestelite
Nachrichtlich an:
4
hnt
c)
das Büro des Herrn Reichsprotektors
d)
57
:
:
"
Staatssekretärs
.d.d.
L
41
11
11
Unterstaatssekretärs
e)
f)
den Befehlshaber der Ordnugspolizei
g
"
11
11
:1
Sicherheitspolizei
)
11578.40
h)
4
Wehrmachtsbevollmächtigten
zur Kenntnis.
TD1
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren.

Nr. Z

An

a) die Herren Abteilungsleiter I und II,

b) sämtliche Gruppen - ausschließlich

Gruppe Mähren -

Von Seiten verschiedener Parteidienststellen

werden immer wieder Klagen darüber vorgebracht, dass die

Gesuche um Freistellung vom Dienst in Parteiformationen

aus dienstlichen Gründen einen das Maß des Erträglichen

überschreitenden Umfang angenommen haben. Ich bitte daher

in jedem Palle sorgsam abzuwägen, ob tatsächlich so zwin-

gende Gründe vorliegen, dass im Einzelfall eine Freistel-

lung vom Dienst in den Formationen der Bewegung unbedingt.

erforderlich ist. Hierbei ist ein strenger Maßstab anzule-

gen. Die Mitwirkung von Mitgliedern des Amtes bei der Par-

tei liegt im Interesse des Amtes.

Ich bitte um Mitteilung an die Gruppe Z, welche

Beamte und Angestellte unbedingt befreit werden müssen.

Im Auftrage:

gez. Dr. von Burgsdorff

Beglaubigt:

Th

NlI

Angestelyte.

Nachrichtlich ans

c) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

1/

d) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

e) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

ad

l.608.49

TD1



Hach chrkie
ZENTRALVERWALTUNG.
Nr. Z : H.B./4o.
Prag, den 13. August 194o.
An
a) die Herren Abteilungsleiter I und II,
b) sämtliche Gruppen
- ausschließlich Gruppe Mähren -
Es wurde festgestellt, dass als „vertraulich"
bezeichnete Schriftstücke in den zum Versand von Ver-
schlußsachen bestimmten orangefarbenen Verschlußmappen
weitergegeben werden. Da diese VS - Mappen nicht in den
allgemeinen Geschäftsgang gegeben werden dürfen, sondern
durch besondere Amtsböten abgetragen werden müssen, ent-
steht hierdurch eine unnötige Geschäftserschwerung.
Zur Beförderung der als „vertraulich" bezeichne-
ten Schriftstücke innerhalb der Behörde sind deshalb be-
4
sondere Mappen in blauer Farbe angefertigt worden, für de-
ren Beförderung eine Abtragung durch besondere Amtsboten
nicht vorgeschrieben ist. In der Anlage werden jeder
Dienststelle hiermit lo Stück dieser Mappen zugesandt mit
11578.40
Mrbeom
dem Bemerken, dass weitere Stücke in der Wirtschaftsstelle
der Zentralverwaltung angefordert werden können.
Nachrichtlich an:
Im Auftrage:
gez. von Reinhard
0
das Büro des Herrn Reichsprotektors,
Beglaubigt:
d
das Büro des Herrn Staatssekretärs,
021
e) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.
Angestelfte.
Hierzu: je lo Mappen.
\D1}



135

Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren.

Nr.Z / 40

An

a) die Herren Abteilungsleiter I und II,

b) sämtliche Gruppen,

c) die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren.

An Stelle des zur Militärverwaltung der .

besetzten westlichen Gebiete einberufenen Oberland-

rats von R e i n h a r d hale ich den hierher abgeerd-

neten Ministerialrat

L i e b e n o w

vom preussischen

Finanzministerium mit der Leitung der Gruppe Z be--

auftragt.

Im Auftrage:

gez. Dr. von Burgsdorff

Beglaubigt:

Tipaer

Angesteilte.

Nachrichtlich an:

d) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

e) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

U

Biiro des. Herrn Interstaatssekretár



ZENTRALVERWALTUNG

Nr. Z

/ 40.

Prag , den 14.August 194o

An:

a) die Herren Abteilungsleiter I und II

b) alle Gruppen - einschließlich Gruppe

Mähren-

Betrifft : Fachschaftswalter im Reichsbund der Deutschen

Beamten.

An Stelle des abgeordneten Regierungsrats Müller

ist Regierungsamtmann K ä r s t kommissarisch mit der Wahr-

nehmung der Geschäfte eines Fachschaftswalters im Reichsbund

der Deutschen Beamten für die Behörde des Reichsprotektors

bestellt worden. Ich bitte, hiervon alle Beamten in geeigneter

Form zu unterrichten.

gez. Liebenow

BegDaubigt :

Tuhger

Angestelfte.

Nachrichtlich_:

An das Büro des Herrn Reichsprotektors,

an das Büro des Herrn Staatssekretärs,

dd

an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

Bn8/19

\D1



137

ZENTRALVERWALTUNG

Prag, den 20.August 1940.

Nr. Z:

/40

An

a) die Herren Abteilungsleiter I und II

b) sämtliche Gruppen - ausschliesslich Gruppe Mähren

Es ist beobachtet worden, dass Beamte während

der Dienststunden, um ungestört arbeiten zu können, ihren

Dienstraum zuschliessen. Dies ist nicht zulässig.

Um jedoch besonders den Beamten, die rechnerische

Arbeiten zu erledigen haben, einige. ungestörte Stunden zu

ermöglichen, werden die Gefolgschaftsmitglieder gebeten,

Rücksprachen innerhalb der Behörde möglichst inden Vormit--

tagsstunden vorzunehmen.

Im Auftrage:

gez.Liebenow

Beglaubigt:

Pospaer

Angestelite

Nachrichtlich:

An

4

c) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

d) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

5αd

e) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

Lo 118.40

\D1
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ZENTRALVERWALTUNG

Nr.Z:

/40

Prag, den 2o.August 1946.

An

a) die Herren Abteilungsleiter I und II

b) sämtliche Gruppen - ausschliesslich Gruppe Mähren

Es ist beobachtet worden, dass Beamte während

der Dienststunden, um ungestört arbeiten zu können, ihren

Dienstraum zuschliessen. Dies ist nicht zulässig.

Um jedoch besonders den Beamten, die rechnerische

Arbeiten zu erledigen haben, einige. ungestörte Stunden zu

ermöglichen, werden die Gefolgschaftsmitglieder gebeten,

Rücksprachen innerhalb der Behörde möglichst inden Vormit-

tagsstunden vorzunehmen.

Im Auftrage:

gez.Liebenow

Beglaubigt:

Porpaer,

Angestenite

Nachrichtlich:

An

c) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

d) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

e) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

$\D



tao

Anfestelite.

4.

Nachrichtlich an:

\c d

 das Büro des Herrn Reichsprotektors,

das Büro des Herrn Staatssekretärs,

1.44/8.40.

e) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.
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